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§ 8a SGB VIII – Kooperationsvereinbarung Kinderschutz – Arbeitshilfen 

Handlungsanleitung zur Sicherung des Kindeswohls - Landkreis Mansfeld-Südharz – Jugendamt 
Version 
2014-12 

 

Verfahrensweg bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung:  

Freie Träger der Jugendhilfe sowie andere Einrichtungen, Dienste, Fachkräfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                  Anonymisierte, pseudonymisierte Datenweitergabe bei Risikoeinschätzungen                                           personenbezogenen Datenweitergabe 

 

Jeder Verfahrensschritt muss ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert werden (Arbeitshilfen: AH-3-01a bis AH-3-09) 

 
PSB = Personensorgeberechtigte(r) / K = Kind / J = Jugendlicher / KWG = Kindeswohlgefährdung 

(1) Wahrnehmen und Erkennen von gewichtigen Anhaltspunkten 

einer Kindeswohlgefährdung (! Arbeitshilfen: AH-3-01a bis AH-3-02) 

(2) Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor ? (! Zeitnahe Ersteinschätzung) 

 Gespräch mit Leitung und/oder Team (! Vier-Augen-Prinzip) 

 Einschätzung muss in Zusammenhang mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft + ggf. Dritter 
(! Anonymisierung oder !Schweigepflichtsentbindung) erfolgen (! Arbeitshilfen: AH-3-03) 

 Nutzen der Arbeitshilfen (! Werkzeuge - Einschätzung – Dokumentation – Gesprächsstrategien- 
Gefährdungsmeldung: AH-3-01a bis AH-3-09 / Weiterführende Hilfen: AH-2-01 bis AH-2-02) 

 Beachten der internen Verfahrensvorschriften und Verfahrensschritte 

 Aufgrund der Ersteinschätzung ein vorläufiges Hilfe- bzw. Schutzkonzept (! Interventionsstrategie) 
als Problem-Lösungsstrategie entwickeln, dass im Kontext des Arbeitsfeldes realisierbar ist  
(! Handlungsoptionen des spezifischen Arbeitsbereiches) 

(3) Eigenständiges Entwickeln eines Hilfe- und Schutzplanes für den Einzelfall unter 
Einbeziehung von Eltern und Kindern/Jugendlichen 

 Kontakt aufnehmen zu Eltern und Kindern um deren Problemsicht / Risikoeinschätzung zu 
erkunden (! Ausnahmesituationen beachten) 

 Im Kontakt und Austausch mit Eltern und Kindern auf Hilfen hinwirken und anbieten 

 Entwicklung hinsichtlich Annahme der Hilfe und Lösung der Probleme einerseits und 
Nichtannahme der Hilfe und Fortbestehen der Probleme andererseits beobachten 

Nein, 
keine Bestätigung  der  
Kindeswohlgefährdung

e 

offen 

ggf. weitere Informationen/ 
Beobachtungen sammeln 

Ja 
Bestätigung der 

Kindeswohlgefährdung 

Hilfe wird  
angenommen 

Hilfe wird 
nicht angenommen 

(4) Umsetzung Hilfe- und Schutzplan mit PSB / K / J und ggf. Dritten 

(5) Auswertung und Wirksamkeitsprüfung des Hilfe- und Schutzplanes 
mit PSB / K / J und ggf. Dritten 

Gefahr  
abgewendet 

Gefahr 
nicht abgewendet 

Gefahr in 
Verzug 

Information 

an PSB / K / J über 
notwendige Meldung 

 

mit / ohne 
Einverständnis 
der betreffenden 

Personen 

Information an 
Jugendamt bzw. 

Leitstelle 
 

mit konkreten Angaben 
über Art der KWG, 

bisherige 
Handlungsschritte, 

angebotene 
Maßnahmen im 

Rahmen des Hilfe- und 
Schutzplanes und der 
derzeit bestehenden 

Gefährdung 

(Arbeitshilfen: 

AH-3-01a bis AH-3-09) 
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Verfahrensweg innerhalb des Jugendamtes bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                      personenbezogenen Datenweitergabe 

 

Jeder Verfahrensschritt muss ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert werden (Arbeitshilfen: AH-3-01a bis AH-3-13) 

PSB = Personensorgeberechtigte(r) / K = Kind / J = Jugendlicher / KWG = Kindeswohlgefährdung 

(6) Wahrnehmen und Erkennen / Meldung / Verdachtsmeldung von 
gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung (! Arbeitshilfen: AH-3-09) 

(7) Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor ?  
(! Zeitnahe Ersteinschätzung bzw. Folgeeinschätzung) 

 Einschätzung muss in Zusammenhang mit mehreren Fachkräften (kollegiale Fallberatung) 
stattfinden (! Vier-Augen-Prinzip) 

 Einholen von Informationen seitens Dritter 

 Direkte Kontaktaufnahme mit PSB / K / J über Einladung oder Hausbesuch (angemeldet oder 
unangemeldet) 

 Nutzen der Arbeitshilfen: AH-3-09 bis AH-3-13 

 Beachten der internen Verfahrensvorschriften und Verfahrensschritte 

 Aufgrund der Ersteinschätzung ein vorläufiges Hilfe- bzw. Schutzkonzept (! Interventionsstrategie) 
als Problem-Lösungsstrategie entwickeln 

(8) Gemeinsame Festlegung eines Hilfe- und Schutzplanes für Kind / Jugendlichen bei 
Verdacht bzw. Bestätigung einer Kindeswohlgefährdung mit PSB / K / J und ggf. Dritten 

(! Schriftlich / ! Arbeitshilfen: AH-1-13) 

Nein, 
keine Bestätigung  der  
Kindeswohlgefährdung

e 

offen 

ggf. weitere Informationen/ 

Beobachtungen sammeln 

Ja 
Bestätigung der 

Kindeswohlgefährdung 

Gefahr in 
Verzug 

Gefahr in 
Verzug 

Hilfe wird  
angenommen 

Hilfe wird 
nicht angenommen 

(9) Umsetzung der gemeinsamen Festlegung zum Hilfe- und Schutzplan des Kindes / 
Jugendlichen mit PSB / K / J und ggf. Dritten 

Information 

an PSB / K / J über 
vorläufige 

Schutzmaßnahme 

 

Einverständnis der 
betreffenden 

Personen liegt vor? 

(10) Auswertung und Wirksamkeitsprüfung der gemeinsamen Festlegung zum Hilfe- 
und Schutzplan des Kindes / Jugendlichen mit PSB / K / J und ggf. Dritten 

Gefahr nicht abgewendet 
 

Es folgt: kollegiale Fallberatung 
mit Ergebnis Einleitung von Hilfen 

Anrufung des 
Familiengerichtes 

 
und / oder 

 
Vorläufige 

Schutzmaßnahmen 

 

Hilfe wird  
angenommen 

Hilfe wird 
nicht angenommen 

Ja Nein 

Gefahr  
abgewendet 

Gefahr  
abgewendet 

Gefahr  
abgewendet 


